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Stadt Oelde 
Der Bürgermeister 

 
 

 

S I T Z U N G S V O R L A G E 
B 2013/610/2809 

 
 

Fachbereich/Aktenzeichen Datum öffentlich 
 
Fachdienst Planung, Stadtentwicklung 
 

 
13.09.2013 

 
 
 
 

Herr Johannes Waldmüller 

 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

 Ausschuss für Planung und Verkehr  Vorberatung  25.09.2013 

 Hauptausschuss  Vorberatung  14.10.2013 

 Rat  Entscheidung  14.10.2013 
 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 113  "Bergelerweg - Versorgungsfläche - 
Photovoltaik" der Stadt Oelde 
A) Entscheidungen zu den Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 (1) BauGB 
B) Entscheidungen über Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
und Nachbarkommunen gemäß §§ 2 (2) und 4 (1) BauGB 
C) Beschluss zur öffentlichen Auslegung 
 
Maßnahme aus dem Stadtentwicklungskonzept 2015+  
Ja 
Maßnahme  /  Fortschreibung aus SEK 2015+ zu Projekt Nr.: N 1-4 von Seite 139 
 
Sachverhalt: 
 
Mit dem Schreiben vom 19.07.2011 hat der Vorhabenträger Herr Nordhues einen Antrag auf 
Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes gestellt. Hintergrund des Antrages ist das aktuelle Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG 2012). Mit dem EEG 2012 wird die bisherige Vergütungspolitik der Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien bestätigt und weitergeführt. Freiflächenanlagen können jetzt auch 
innerhalb eines Streifens von 110 Metern vom Fahrbahnrand von Autobahnen oder 
Schienenwegen gefördert werden. Diese Flächen werden durch Lärm und Abgase des Straßen- 
und Schienenverkehrs als belastet angesehen und damit sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch 
als weniger wertvoll bewertet. Aus diesem Grund ist die Nutzung dieser Flächen für solare 
Energiegewinnung sinnvoll und soll dort vermehrt erschlossen werden. 
 
Der Rat der Stadt Oelde hat in seiner Sitzung vom 10. Oktober 2011 gem. § 2 Abs. 1 BauGB in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Art. 1 G zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden 
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vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), beschlossen, das Verfahren zur Aufstellung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 113 „Bergelerweg – Versorgungsfläche – Photovoltaik“ 
einzuleiten. 
 
Durch diesen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll der Bereich südlich der Hofstelle Nordhues 
entlang der BAB A 2 in einer Größe von rund 5 ha als „Sondergebiet – Fläche für erneuerbare 
Energien, Photovoltaik“ überplant werden. Damit soll die planungsrechtliche Voraussetzung für die 
Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage  geschaffen werden. 
 
Der Änderungsbereich liegt im Osten des Oelder Stadtgebietes südlich des Wirtschaftsweges 
„Bergelerweg“. Die Fläche grenzt im Westen, Norden und Osten an landwirtschaftlich genutzte 
Flächen. Im Süden liegt unmittelbar die Autobahn A 2.  
 
 
A) Entscheidung zu der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB: 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 113 
„Bergelerweg – Versorgungsfläche - Photovoltaik“ der Stadt Oelde erfolgte in der Zeit vom 22. Juli 
bis zum 05. August In diesem Zeitraum sind von der Öffentlichkeit keine Hinweise, Bedenken oder 
Anregungen vorgetragen. 
 
Darüber hinaus hat am 18. Juli 2013 um 18.00 Uhr, im Rathaus der Stadt Oelde – Großer Ratssaal 
– eine Bürgerversammlung stattgefunden: 

Niederschrift über die Bürgerversammlung im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 1 BauGB für die Aufstellung des Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 113 „Bergelerweg – 
Versorgungsfläche – Photovoltaik“ der Stadt Oelde am Dienstag, den 18. Juli 2013 um 18.00 Uhr, im 
Rathaus der Stadt Oelde – Großer Ratssaal – Ratsstiege 1, 59302 Oelde 
 
Beginn: 18.00 Uhr 
Ende: 18.20 Uhr 
 
Anwesend: 
 
als Gäste: 
Herr von Beeren, Planungsbüro Tischmann / Schrooten, Rheda-Wiedenbrück 
Herr Nordhues, Vorhabenträger 
 
 
von der Verwaltung: 
Herr Rauch, Leitung FD Planung und Stadtentwicklung 
Herr Waldmüller, FD Planung und Stadtentwicklung 
 
keine Bürger 
 

Herr Rauch stellt um 18.20 Uhr fest, dass keine Bürger zur Bürgerversammlung, die im Rahmen der 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB für die Aufstellung des Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan Nr. 113 „Bergelerweg – Versorgungsfläche – Photovoltaik“ der Stadt Oelde stattfindet, 
erschienen sind und beendet um 18.20 Uhr die Veranstaltung. 
 
 

Peter Rauch  Johannes Waldmüller 
Leiter FD Planung und 
Stadtentwicklung 

 Schriftführer 

 
Beschluss: 
 
Es wird festgestellt, dass im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit keine 
Stellungnahmen oder Anregungen vorgebracht wurden. 
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B) Entscheidungen über Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
und Nachbarkommunen gemäß §§ 2(2) und 4 (1) BauGB 
 
Nachstehend aufgeführte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange und Fachämter der 
Stadt haben im Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB keine Bedenken, Anregungen oder Hinweise 
vorgebracht.  
 

Institution Stellungnahme 
vom 

Eisenbahn-Bundesamt 18.07.2013 

Stadt Oelde – FD Liegenschaften 18.07.2013 

Thyssengas GmbH 18.07.2013 

Wasserversorgung Beckum GmbH 19.07.2013 

Stadt Ennigerloh 19.07.2013 

Gemeinde Langenberg 19.07.2013 

DB Services Immobilien GmbH 22.07.2013 

Bezirksregierung Münster – Dez. 52 -  22.07.2013 

Stadt Rheda-Wiedenbrück 23.07.2013 

Bezirksregierung Münster – Dez. 33 – Ländliche Entwicklung, 
Bodenordnung 

24.07.2013 

Stadt Beckum 25.07.2013 

PLEdoc GmbH 25.07.2013 

Bezirksregierung Münster – Dez. 53 – Immissionsschutz 26.07.2013 

Bezirksregierung Münster – Dez. 25 – Verkehr 26.07.2013 

LWL-Archäologie für Westfalen 29.07.2013 

Bezirksregierung Münster – Dez. 26 – Luftverkehr 31.07.2013 

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen 01.08.2013 

Ericsson Services GmbH 06.08.2013 

Gemeinde Beelen 06.08.2013 

Bezirksregierung Münster – Dez. 54 -  06.08.2013 

Deutsche Telekom Technik GmbH 07.08.2013 

Stadt Oelde – Brandschutzdienststelle 07.08.2013 

EVO Energieversorgung Oelde 12.08.2013 

Westnetz GmbH 13.08.2013 

Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle West Außenstelle Essen 15.08.2013 

IHK Nord Westfalen 16.08.2013 

Unitymedia Kabel BW 19.08.2013 

Baureferat der Evangelischen Kirche von Westfalen 21.08.2013 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr 

04.09.2013 

 
Nachstehend aufgeführte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange und Fachämter der 
Stadt haben im Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eine Stellungnahme abgegeben: 
 
Stellungnahme der Stadt Oelde – FD Tiefbau und Umwelt vom 18.07.2013 
 
Der Bauherr hat im Bebauungsplanverfahren nachzuweisen, dass die Zufahrtswege ausreichend 
dimensioniert sind und an den Kreuzungen und Einmündungen ausreichend große Ausrundungsradien 
vorhanden sind. Dieses gilt für die bauliche Ersterstellung der Photovoltaikanlage als auch für den Zeitraum 
der Wartungsintervalle und einen späteren Abbau der Anlage.  
 
Vor Erteilung der Baugenehmigung ist durch den Bauherrn oder einem von Ihm beauftragten Gutachter, im 
Beisein eines Vertreters der Stadt Oelde ein Gutachten über den Zustand der öffentlichen Flächen, das sind 
Asphaltfahrbahn, Bankette, Wegeseitengräben, Grabenverrohrungen, Gewässer, usw., anzufertigen und 
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beiden Parteien auszuhändigen. Zur Absicherung eventueller Schäden am Eigentum der Stadt Oelde 
hinterlegt der Bauherr eine Bürgschaft. 

 
 
Beschluss: 

Die Stellungnahme des Fachdienstes Tiefbau und Umwelt der Stadt Oelde wird zur Kenntnis 
genommen.  

Die Zufahrt befindet sich nordwestlich der Freiflächenanlage in Form eines vom Bergelerweg 
ausgehenden, ca. 50 m langen und wassergebundenen Wirtschaftswegs. Dieser befindet sich im 
Eigentum des Vorhabenträgers. Mit Ausnahme von Wartungsarbeiten an der Photovoltaikanlage 
sowie an dem am Ende der Zufahrt gelegenen und ebenfalls im Besitz des Vorhabenträgers 
befindlichen Sendemasts wird dieser Weg nur bei der Errichtung und ggf. bei dem Abbau der 
vorgenannten Anlagen genutzt. Eine weitere Erschließungsfunktion hat er nicht. Sofern Breite oder 
Einmündungsradien in diesen Zeiten nicht ausreichen, können sie aufgrund des bestehenden 
feldwegartigen Aufbaus ggf. leicht erweitert und danach wieder rückgebaut werden. Da diese 
Zufahrt zudem außerhalb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans liegt, 
keine besondere allgemeine Erschließungsfunktion vorliegt, keine überörtliche Wegeverbindung 
besteht und sich alle Belange des Vorhabens in dem zwischen Stadt und Vorhabenträger vor 
Satzungsbeschluss abzuschließenden Durchführungsvertrag verbindlich verankern lassen, sind 
weitere Regelungen und Nachweise auf der Ebene des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
nicht erforderlich. 

Gleiches gilt für ein Gutachten über den Zustand der öffentlichen Flächen. Grundsätzlich ist jedoch 
bei der Wahl der angestrebten Bauweise der Photovoltaik-Freiflächenanlage davon auszugehen, 
dass eine relevante Schädigung des Bergelerwegs nicht zu erwarten ist. 

Spezielle Festsetzungen werden daher insgesamt nicht für erforderlich gehalten. 

Die Anregungen werden durch die Aufnahme entsprechender Regelungen im 
Durchführungsvertrag, der Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist, 
berücksichtigt.  
 
 
Stellungnahme des Kreises Gütersloh vom 31.07.2013 
 
Der Kreis Gütersloh ist im vorgenannten Bauleitplanverfahren nicht direkt zuständig, nur deshalb werden keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen die Planung formuliert.  
 
Eine ähnliche Freilandfotovoltaikanlage auf 6,6 ha Acker, auch wenn sie den Rahmenbedingungen des EEG entspricht, 
würde der Kreis Gütersloh auf seinem Gebiet ablehnen, weil damit dem außerlandwirtschaftlichen Flächenverbrauch 
Vorschub geleistet wird.  
 
Maßgeblich für diese Entscheidung sind nicht die artenschutzrechtlichen Belange sondern vielmehr die in Betracht 
kommenden verträglicheren Planungsalternativen. Mögliche Alternativen sind im Verfahren nicht nur zu untersuchen 
sondern auch zu berücksichtigen. 
  
Der verstärkte Einsatz von regenerativen Energien und die Reduzierung des Freiflächenverbrauches sind beides 
wichtige umweltpolitische Zielsetzungen. Besonders im landwirtschaftlich strukturierten ländlichen Raum (Außenbereich 
der Kreise Warendorf und Gütersloh) wird diese Konkurrenz immer größer. Solange geeignete Alternativen für 
Fotovoltaikanlagen, wie z. B. 
 

 große Dachflächen,  

 breite versiegelte Flächen (Stellplätze) oder Siedlungsbrachen, 

 Gewerbegebiete im Innenbereich, 

 Eignungsbereiche mit geringem Konfliktpotenzial,  

 Entwicklungsräume im Flächennutzungsplan oder 

 Altlaststandorte im Zusammenhang mit weiteren Vorbelastungen 
 
vorhanden sind, sollten bauleitplanerische Festsetzungen von Sonderbauflächen „Fotovoltaik“ im Außenbereich 
grundsätzlich vermieden werden. 
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Sie stufen die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und in den Naturhaushalt ohne eine separate Bilanzierung als 
minimalen Eingriff ein. 
 
Auch wenn die Bereiche der Aufstellflächen nicht vollständig versiegelt werden, so ist der Anteil an 
Bewirtschaftungswegen, Fotovoltaikanlagenständern und Befestigungen, sowie weiteren technischen Nebenanlagen, die 
das gesamte Plangebiet eng rastern, nicht unerheblich. Hinzu kommt die Verschattung durch die Module. 
 
Natürliche Einflüsse, die die naturschutzfachliche Qualität eines Lebensraumes formen und prägen, kommen auf 
Fotovoltaikanlagenflächen kaum zur Wirkung, bis auf die Oberflächenwasserversickerung, die 
kompensationsflächenmindernd bilanziert wurde. 
 Durch die Einzäunung und aufgrund der Veränderung der Fläche durch die Installierung der Fotovoltaikanlage werden 
viele Arten ausgegrenzt oder verlieren einen Teillebensraum bzw. Verbreitungsraum. 
  
Das Aufstellen einer Freiland-Fotovoltaikanlage löst in jedem Fall Eingriffe aus, die auch detailliert bewertet werden 
können mit entsprechendem Ausgleich. 

 
Beschluss: 
 
Die Hinweise des Kreises Gütersloh werden zur Kenntnis genommen.  

Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wird der Energiewende Rechnung getragen. Alle 
politischen, gesellschaftlichen und behördlichen Institutionen sollen die Realisierung umsetzen. 
Dieses verdeutlicht auch die aktuelle politische Diskussion. Die Inanspruchnahme von 
Eignungsbereichen mit geringem Konfliktpotential, wie z.B. entlang von Bahn- und Autobahnen 
steht den Zielen der Raumordnung nicht entgegen. Dieses wird auch durch die Stellungnahme der 
Bezirksregierung untermauert.  

Die vom Kreis Gütersloh genannten Alternativflächen stehen zurzeit in der Stadt Oelde nicht zur 
Verfügung. Vor dem Hintergrund der gewollten Energiewende hat der Gesetzgeber mit dem EEG 
schon zur Eindämmung der Landschaftinanspruchnahme Freiflächenphotovoltaikanalgen auf die 
oben genannten Randzonen begrenzt. Es ist also nicht eine unbegrenzte Inanspruchnahme der 
landwirtschaftlichen Flächen geplant. Ebenfalls können diese Flächen aufgrund des geringen 
baulichen Eingriffs z.B. nach Ablauf der Vertragslaufzeit problemlos wieder einer 
landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden.  

In vorliegendem Fall werden keine neuen Wege befestigt. Die Versiegelung ist minimal. Es erfolgt 
kein Dünger- und Pestizideintrag. Die Fläche kann weiterhin extensiv beweidet werden. Die 
Umweltbelastungen sind weitaus geringer, als bei den derzeitig intensiv landwirtschaftlich 
genutzten Ackerflächen. Der avifaunistische Artenbesatz wird zunehmen. Alle Kleinstlebewesen 
und Hasen, Kaninchen Fasan, Rebhühner etc. haben durch die Bodenfreiheit des Zaunes 
ebenfalls Zugang zum Gelände.  

Alle Auswirkungen sind hinlänglich im Umweltbericht dargestellt worden. Die abschließende 
Einschätzung einer geringen Belastungsintensivität wird durch die Hinweise nicht eingeschränkt. 
Dieses bestätigen auch Untersuchungen an anderen Beispielanlagen.  

Die Anregungen werden somit nicht berücksichtigt.  
 
 
 
Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen vom 20.08.2013 
 
1. Allgemeine Stellungnahme / agrarstrukturelle BeurteilungBei der Vorhabensfläche handelt es sich um eine 
agrarstrukturell intakte und rein land- und forstwirtschaftlich genutzte Freiraumfläche angrenzend an die 
Bundesautobahn BAB 2. Die dort vorhandenen Böden sind zumeist mittel, z. T. auch gut bonitiert, in ihren 
Bodenwasserverhältnissen i.d.R. in Ordnung, gelten als vergleichsweise fruchtbar wie ertragssicher und werden bisher 
konventionell für Getreide,- Mais und Futterfruchtanbau, ggfs. auch für Feldobst- und Gemüseanbau oder 
Gärsubstraterzeugung (Biogas-Mais) genutzt. 
 
Durch das hohe Intensitätsniveau infolge der landw. Veredlungswirtschaft (Viehhaltung), durch den Biogasanlagen-
Betrieb im Umfeld und in Teilen auch durch den Anbau von Spezialkulturen (Obst u. Gemüse) ist die 
Flächenausstattungs-Situation der landwirtschaftlichen Betriebe dort zumeist als knapp einzuordnen. Ggfs. freiwerdende 
Flächen sind auf dem Pachtmarkt stets stark umworben. An dieser agrarstrukturellen Einschätzung wird sich auch im 
Laufe des weiteren Strukturwandels nicht viel ändern, die landwirtschaftlichen Flächen bleiben knapp und kostbar. Jede 
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flächig konkurrierende Nutzung dürfte diese Situation noch verschärfen. 
 
Vor diesem Hintergrund verweist die Landwirtschaftskammer NRW auf den bisherigen gesamt- gesellschaftlichen 
Konsens (“Allianz für die Fläche“), dass Agrarflächen erhalten und möglichst von außerlandwirtschaftlichen Nutzungen 
verschont bleiben sollen. (Photovoltaik ist als nicht originär landwirtschaftliche Bodennutzung einzustufen, weil ohne 
echte ‘Boden-Fruchtziehung‘). Deshalb begegnet die hier zuständige Kreisstelle der Landwirtschaftskammer - nach 
eingehender Beratung in den für den Kreis Warendorf zuständigen landwirtschaftlichen Gremien - flächenhaften und 
flächengroßen Photovoltaikvorhaben, auch wenn dafür wie hier entlang von Trassen eine positive bauplanungsrechtliche 
Option geschaffen wurde, auf bisher landwirtschaftlich genutzten Freiflächen kritisch mit starken Vorbehalten. 
Demzufolge äußert die Kreisstelle der Landwirtschaftskammer mit Blick auf mögliche (Fehl-)Entwicklungen weiterer 
großflächiger Agrarflächen-Inanspruchnahme deutliche agrarstrukturelle Bedenken grundsätzlicher Art. 
 
Im Übrigen hält die Kreisstelle der Landwirtschaftskammer an dieser Auffassung trotz der sogenannten Energiewende 
solange fest, wie das vorhandene Potenzial für Photovoltaikanlagen auf sich anbietenden Dachflächen, 
Industriegelände, Deponien, Konversionsflächen usw. nicht ausgeschöpft ist.  
 
2. Vorhabenbezogene Stellungnahme 
Sollte die Stadt Oelde dem hier vorgelegten flächenhaften Photovoltaikvorhaben dennoch planerisch zustimmen, sind 
aus Sicht der Landwirtschaftskammer folgende landwirtschaftlichen Belange und Gesichtspunkte zu beachten:  
 
• Wege-Erschließung der Feldflur und deren Ausbauzustand dürfen von den Bau- und Einfriedungsmaßnahmen nicht 
beeinträchtigt werden. 
  
• Evtl. vorhandene Meliorationsanlagen (z. B. Entwässerungssysteme) sowie die örtliche Vorflut sind in voller 
Funktionsfähigkeit zu erhalten. 
  
• Der Mutterboden auf den zur Überplanung anstehenden Flächen sollte trotz technischer Überbauung/Überplanung in 
situ verbleiben, damit nach evtl. Rückbau die Flächen wieder uneingeschränkt in landwirtschaftliche Kultur 
zurückgenommen werden können. 
 
• Art, Umfang und Platzierung evtl. zu erfüllender Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sollten auf ein Minimum 
beschränkt bleiben und entsprechend den im Kreis Warendorf vereinbarten Grundsätzen umgesetzt werden. 

 
Beschluss: 
Die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen wird zur Kenntnis 
genommen.  

Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz wird der Energiewende Rechnung getragen. Alle 
politischen, gesellschaftlichen und behördlichen Institutionen sollen die Realisierung umsetzen. 
Dieses verdeutlicht auch die aktuelle politische Diskussion. Die Inanspruchnahme von 
Eignungsbereichen mit geringem Konfliktpotential, wie z.B. entlang von Bahn- und Autobahnen 
steht den Zielen der Raumordnung nicht entgegen. Dieses wird auch durch die Stellungnahme der 
Bezirksregierung untermauert.  

Die von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen genannten Alternativflächen stehen 
zurzeit in der Stadt Oelde nicht zur Verfügung. Vor dem Hintergrund der gewollten Energiewende 
hat der Gesetzgeber mit dem EEG schon zur Eindämmung der Landschaftinanspruchnahme 
Freiflächenphotovoltaikanalgen auf die oben genannten Randzonen begrenzt. Eine unbegrenzte 
Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Flächen ist hierdurch nicht zu erwarten. Ebenfalls 
können diese Flächen aufgrund des geringen baulichen Eingriffs, z.B. nach Ablauf der 
Vertragslaufzeit, problemlos wieder einer landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden.  

In vorliegendem Fall werden keine neuen Wege befestigt. Die Versiegelung ist minimal. Es erfolgt 
kein Dünger- und Pestizideintrag. Die Fläche kann weiterhin extensiv beweidet werden. Die 
Umweltbelastungen sind weitaus geringer, als bei der derzeitig intensiv landwirtschaftlich 
genutzten Ackerfläche. Der avifaunistische Artenbesatz wird zunehmen. Alle Kleinstlebewesen und 
Hasen, Kaninchen Fasan, Rebhühner etc. haben durch die Bodenfreiheit des Zaunes ebenfalls 
Zugang zum Gelände.  

Alle Auswirkungen sind umfassend im Umweltbericht dargestellt worden. Die abschließende 
Einschätzung einer geringen Belastungsintensivität wird auch durch Untersuchungen an anderen 
Beispielanlagen bestätigt.  

Die Hinweise zu möglichen Entwässerungssystemen und zur örtlichen Vorflut werden beachtet.  
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Eine Verlagerung von Mutterboden ist aufgrund der geringen Eingriffe in den Boden nicht 
vorgesehen.  

Art, Umfang und Lage der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden mit dem Kreis Warendorf 
abgestimmt und in der Begründung mit Umweltbericht dargestellt.  

Die Anregungen werden somit nur teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
Stellungnahme des Kreises Warendorfs vom 20.08.2013 
 
Untere Landschaftsbehörde: 
 
Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus landschaftsrechtlicher Sicht keine Bedenken unter Beachtung folgender 
Anregungen:  
 
Anregungen: 
 
1. Die Aussagen zur Eingriffsregelung sind zu korrigieren und zu ergänzen. Aussagen zu bestehenden Nutzungen, 
vorhandenen Biotoptypen, zu verbleibenden und zur Beseitigung vorgesehenen Randgehölzen sind zu ergänzen.  
 
2. Am Nordrand des Plangebiets stockt eine Obstbaumreihe mit Strauchaufschlag und Böschungen. Sie verläuft zur 
Hälfte außerhalb des Plangebiets und soll tlw. beseitigt werden, tlw. ist hier die neue Eingrünung vorgesehen. Zur 
Minimierung des Eingriffs sollte die Baumreihe erhalten bleiben.  
 
3. Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ist in der üblichen Gegenüberstellung aufzustellen. Die von den Modulen 
überstellten Flächen sowie die Zwischenbereiche sind mit dem Biotopwert 0,3 zu bilanzieren. 
 
4. Pkt. 5.7 der Begründung: Auf den geplanten 7 m breiten Pflanzstreifen sollten statt 2-reihiger 5-reihige Hecken 
gepflanzt werden. 
 
5. Umweltbericht Pkt 4.9: Die angesprochene, mögliche Anlage einer neuen Zufahrt sollte im Verfahren geklärt werden. 
 
6. Die geplante, extensive landwirtschaftliche Nutzung des Grünlands an den Modultischen ist in Anlehnung an die 
Vorgaben des Vertragsnaturschutzes wie folgt durchzuführen:  
 
Ganzjährig Verzicht auf jegliche Düngung und Pflanzenschutzmittel,  Pflegemaßnahmen im Frühjahr sind grundsätzlich 
vor dem 15.03. eines Jahres abzuschließen. In der Zeit vom 15.03. bis 15.06. eines Jahres ist eine eingeschränkte 
Weidenutzung mit bis zu 2 GVE Besatzdichte je ha zulässig. Es besteht Beweidungspflicht.  
 
Alternativ ist eine Mahd ab dem 15.06. eines Jahres zulässig. Es besteht Mahdpflicht mit Abräumen des Mähguts. Nach 
dem 15.06. eines Jahres können die Beweidung, Nachmahd und sonstige zulässige Weidepflegemaßnahmen 
uneingeschränkt erfolgen. 
 
7. Den Ergebnissen der durchgeführten Artenschutzprüfung stimme ich zu.  
 
Hinweise: 
 
1. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist die Beseitigung von Bäumen,  
Hecken, Wallhecken und Gebüschen als potenzielle Lebensstätten geschützter Tierarten nur in der Zeit vom 01.10. bis 
28.02. eines Jahres vorzunehmen. 
 
2. Ich bitte Sie, mich über das Ergebnis der Beschlussfassungen zu meinen Einwendungen zu informieren.  
 
Untere Wasserbehörde – Sachgebiet Wasserwirtschaft und Gewässerschutz: 

 
Der Planung wird inhaltlich zugestimmt. 
 
Untere Bodenschutzbehörde: 

 
Weder das Kataster des Kreises über altlastverdächtige Flächen und Altlasten noch das Verzeichnis über 
Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Bodenveränderungen enthalten zurzeit Eintragungen für das Plangebiet. 
Auch darüber hinaus liegen hier keine Anhaltspunkte vor, die den Verdacht einer Altlast oder schädlichen 
Bodenveränderung begründen. Schutzwürdige Böden befinden sich nicht innerhalb des Plangebietes.  
 
Bezüglich der Umweltprüfung werden Belange des Bodenschutzes in der Begründung / im Umweltbericht auch vom 
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Umfang und Detaillierungsgrad her in ausreichendem Maße berücksichtigt. Ergänzungen sind aus meiner Sicht nicht 
erforderlich. 

 
Beschluss: 
 
Die Stellungnahme des Kreises Warendorf wird zur Kenntnis genommen.  

Nach Rücksprache mit dem Kreis Warendorf wird zur Minimierung des Eingriffs die Obstbaumreihe 
am Nordrand des Plangebiets, die sich innerhalb der vorgesehenen Eingrünung befindet, erhalten. 
Sie ist nunmehr als Bestand festgesetzt. Der 7 m breite Pflanzstreifen ist mit einer 5-reihigen 
Hecke, Pflanzabstand 1 m zwischen den Reihen zu bepflanzen. Zu den vorgenannten Inhalten 
sowie zur Nutzung des Grünlands wurden die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen 
entsprechend ergänzt bzw. geändert.  

Eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wurde zum Entwurf erstellt und in der Begründung /im 
Umweltbericht behandelt.    

Eine Zufahrt zusätzlich zu dem nordwestlich am Plangebiet gelegenen, wassergebundenen 
Wirtschaftsweg ist bislang weder erforderlich, noch vorgesehen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der durchgeführten Artenschutzprüfung zugestimmt wurde. 
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände wurde in die Plankarte ein 
entsprechender Hinweis aufgenommen. 

Die Anregungen werden somit berücksichtigt. 
 
 
 
C) Beschluss zur öffentlichen Auslegung 

 
Nachdem über die Stellungnahmen und Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der 
Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 2 Abs. 2 und 
§ 4 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden, beraten und beschlossen wurde und der nach dem 
bisherigen Planungsstand vorliegende Entwurf des Bebauungsplans Nr. 113 „Bergelerweg – 
Versorgungsfläche – Photovoltaik“ der Stadt Oelde mit Begründung und Umweltbericht (siehe 
Anlagen 2, 3 und 4) zur Kenntnis genommen wurde, wird Folgendes beschlossen: 
 
Beschluss: 
 
Es wird beschlossen, den gemäß Beratungsergebnis überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplans 
Nr. 113 „Bergelerweg – Versorgungsfläche – Photovoltaik“ der Stadt Oelde (Anlage 2) – 
einschließlich der Begründung mit Umweltbericht (Anlagen 3 und 4) – gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Art. 1 G zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und 
weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11. 6. 2013 (BGBl. I S. 1548), öffentlich 
auszulegen. 
Durch diese Änderung des Flächennutzungsplans soll eine rund 5,0 ha große, bislang als 
„Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellte Fläche südlich der Hofstelle Nordhues bzw. nördlich 
der Autobahn A 2 als „Flächen für Versorgungsanlagen, Zweckbestimmung: Erneuerbare Energien 
(EE) - Photovoltaikanlagen“ dargestellt werden. Hiermit sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage geschaffen werden. 
 
Der Geltungsbereich ist dem beiliegenden Übersichtsplan zu entnehmen (siehe Anlage 1). 
 
Der Beschluss ist öffentlich bekannt zu machen.  
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Anlagen 
Anlage 1: Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 113 „Bergelerweg – 
Versorgungsfläche – Photovoltaik“ Stadt Oelde 
Anlage 2: Planentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 113 „Bergelerweg  – 
Versorgungsfläche – Photovoltaik“ 
Anlage 3: Entwurf der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 113 
„Bergelerweg  – Versorgungsfläche – Photovoltaik“ 
Anlage 4: Entwurf des Umweltberichts zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 113 
„Bergelerweg  – Versorgungsfläche – Photovoltaik“ 
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